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Aarau, 9. November 2009  
GV 2006 - 2009 /452  

 
 
Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 
 
Teilrevision der allgemeinen Nutzungsplanung: Spezialzone Torfeld Süd 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Stimmberechtigten von Aarau haben am 21. Oktober 2007 dem Verpflichtungskredit für 
die Planung des rund 10 Hektaren grossen Gebiets Torfeld Süd mit Fussballstadion (Ja-
Anteil: 67,1 %) und am 24. Februar 2008 dem Erwerb des Miteigentumsanteils am Stadion 
(Ja-Anteil: 66,0 %) sowie der Sicherung von sportlichen Mantelnutzungen (Ja-Anteil: 64,4 %) 
zugestimmt. 
 
Die Planungsarbeiten für das Gebiet Torfeld Süd wurden im Herbst 2007 unverzüglich aufge-
nommen, so dass noch im Jahr 2008 die öffentliche Information und Mitwirkung sowie die 
kantonale Vorprüfung zur allgemeinen Nutzungsplanung und zur Sondernutzungsplanung 
stattfinden konnten. 
 

 
Abb. 1: Testplanung zur etappierten Entwicklung des Gebiets Torfeld Süd 

mailto:kanzlei@aarau.ch


 2 
 

  I:\Daten\BESCHLUS\Er2009\E09-452.doc /V3.0 

 

 
Die aufgrund von Anliegen aus der öffentlichen Mitwirkung und der kantonalen Vorprüfung 
überarbeiteten Planungsdokumente zur Nutzungs- und Sondernutzungsplanung lagen vom 11. 
Juni bis 10. Juli 2009 öffentlich auf. Gleichzeitig lag auch das Baugesuch zum Stadion mit 
Mantelnutzung öffentlich auf. Nach § 25 Abs. 1 BauG werden die allgemeinen Nutzungsplä-
ne und -vorschriften durch den Einwohnerrat erlassen, wobei die Einspracheentscheide des 
Stadtrates dem Einwohnerrat bekannt zu geben sind, diesen aber nicht binden. Demgegenüber 
erlässt nach § 25 Abs. 2 BauG der Stadtrat die Sondernutzungspläne und Sondernutzungsvor-
schriften. Ebenso befindet der Stadtrat über Baugesuche. 
 
 
1. Planungsziele 
 
Die Rahmenbedingungen für die Planung 
im Gebiet Torfeld Süd ergeben sich aus 
den vom Einwohnerrat am 18. Juni 2007 
beziehungsweise am 10. Dezember 2007 
beschlossenen und an den Urnenabstim-
mungen vom 21. Oktober 2007 bezie-
hungsweise vom 24. Februar 2008 gutge-
heissenen Vorlagen über den Planungskre-
dit sowie den Beteiligungskredit am Er-
werb des Miteigentumsanteils am Stadion 
und die Sicherung von sportlichen Mantel-
nutzungen (vgl. Abb. 2). 

 

 
Für die Planung Torfeld Süd wurden folgende Ziele festgelegt (vgl. Städtebauliche Leitlinien 
für das Gebiet Torfeld Süd in: Planungsbericht zum Gestaltungsplan, Ziff. 2.2 in der Akten-
auflage): 

§ Das Gebiet Torfeld Süd wird als Teil 
einer vernetzten Stadtstruktur funktional 
und stadträumlich eingebunden ins Sied-
lungsmuster der Stadt Aarau und der 
angrenzenden Gemeinde Buchs. Das 
Torfeld Süd wird zu einem unverwech-
selbaren Teil von Aarau und leistet ei-
nen spezifischen Beitrag an die Identität 
der Stadt. 

§ Ein Netz gut gestalteter und funktional 
optimierter öffentlicher Räume (vgl. 
Abb. 3) umschliesst das Torfeld Süd 
und verbindet es mit dem Zentrum von 
Aarau sowie mit den umliegenden Quar-
tieren von Aarau und Buchs. Ein inneres 
System öffentlicher und halböffentlicher 
Aussenräume schafft neue Identitäten 
und Adressen. 

 

Abb. 2: Planungsperimeter und Platzierung des Stadions 
mit Mantelnutzungen 

Abb. 3: Öffentlicher Raum 
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§ Das Torfeld Süd wird zu einem urbanen 
Raum mit differenzierter, abwechs-
lungsreicher und massstäblicher archi-
tektonischer Gestaltung geformt. Alt 
und neu werden zu einem überzeugen-
den Ganzen verschmolzen. 

§ Die Vernetzung mit dem Grün- und 
Freiraumsystem des Kantonsspitalareals 
sowie mit den Ruderalflächen entlang 
der Eisenbahnlinie wird hergestellt (vgl. 
Abb. 4). Eine den Nutzungen angepasste 
Durchgrünung prägt die dem Wohnen 
dienenden Bereiche sowie ausgewählte 
Strassenräume. Dies trägt zur lokalen 
Lebensqualität und zu einem guten Mik-
roklima bei. 

 

 
 
2. Information, öffentliche Mitwirkung und kantonale Vorprüfung 
 
Die öffentliche Mitwirkung mit Ausstellung im Rathaus fand vom 13. November bis 19. De-
zember 2008 statt. Am 19. November 2008 wurden eine öffentliche Informationsveranstal-
tung durchgeführt und am 27. November 2008 eine Sprechstunde angeboten. 
 
Von den 193 eingegangen Anträgen aus der öffentlichen Mitwirkung konnten zahlreiche be-
rücksichtigt werden, was zusammen mit den Anpassungen aufgrund der kantonalen Vorprü-
fung zu diversen Änderungen führte. Über die Behandlung der Mitwirkungseingaben gibt der 
«Mitwirkungsbericht» vom 2. Juni 2009 Auskunft (Aktenauflage). 
 
 
3. Zonenplanänderung Torfeld Süd mit neuem § 30ter BNO 
 
Im Zonenplan und in der Bau- und Nutzungsordnung ist das Gebiet Torfeld Süd seit dem Jahr 
1981 vollständig als Industriezone festgelegt. Für die angestrebte Gebietsentwicklung und 
-erneuerung und die neu erwünschten Nutzungen ist eine Umzonung notwendig. 
 
3.1 Zonenplanänderung Torfeld Süd 
Das Gebiet wird einer neuen «Spezialzone Torfeld Süd» zugewiesen, wobei die bisherige 
Privatstrasse (verlängerte Untere Torfeldstrasse) am östlichen Rand der üblichen – nicht je-
doch in Aarau geltenden – Praxis entsprechend neu in die Zonenfläche einbezogen wird. 
 
3.2 Neuer § 30ter BNO 
Die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Stadt Aarau wird ergänzt mit § 30ter BNO «Spezi-
alzone Torfeld Süd». In dieser Bestimmung werden vor allem die zulässigen Nutzungen, die 
Grundbaudaten sowie die Vorgaben für den Gestaltungsplan wie folgt festgehalten: 
 
§ Absatz 1 regelt die Nutzungen allgemein. Gemäss den Zielen des Stadtrates soll – wie sie 

bereits dem Einwohnerrat mit den Botschaften vom 21. Mai 2007 und 19. November 2007 

Abb. 4: Grünsystem 
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erläutert worden sind – eine gemischt genutzte Quartierentwicklung ermöglicht werden. 
Dementsprechend ist die Palette der möglichen Nutzungen breit gefasst. Die Aufzählung 
der Arbeitsnutzungen stellt klar, dass damit nicht nur Gewerbe gemeint ist, sondern aus-
drücklich auch industrielle Produktion (mit ES III) und Dienstleistungen.  
  
Weil die zulässige Nutzung offen formuliert ist, besteht – auch ohne spezielle Erwähnung 
– eine Basis für vielfältige Zwischen- und Umnutzungen.  
 
Betriebe, die viel Verkehr erzeugen, aber wenig Arbeitsplätze schaffen, sind aufgrund der 
hervorragenden Zentrumslage, der knappen Verkehrskapazitäten und der wertvollen ÖV-
Erschliessung nicht erwünscht. Mit transportorientierten Nutzungen sind insbesondere 
Verteilzentren, Logistikunternehmen usw. gemeint.  
 
Verkaufsläden ausserhalb des Einkaufszentrums dürfen eine Fläche von 300 m2 nicht über-
schreiten. 

 
§ Absatz 2 hält fest, welche Nutzungen ausdrücklich zugelassen sind. Die Nutzungen, für 

die ein Richtplaneintrag erforderlich ist, und insbesondere das Einkaufszentrum, das in der 
BNO ausdrücklich ermöglicht werden muss, werden speziell aufgezählt. Die zulässigen 
Grössen von Sportstadion und Einkaufsflächen entsprechen den Beschlüssen des Einwoh-
nerrats vom 18. Juni 2007 und 10. Dezember 2007, denen die Stimmbürgerschaft in den 
beiden Volksabstimmungen vom 21. Oktober 2007 und 24. Februar 2008 gefolgt ist, sowie 
den am 22. März 2005 vom Grossen Rat beschlossenen Anpassungen des kantonalen 
Richtplans.  
 
Das Stadion soll im Ostbereich angesiedelt werden (vgl. Planungsbericht und Gestaltungs-
plan Torfeld Süd in Aktenauflage).  
 
Das Einkaufszentrum soll als Mantelnutzung des Stadions realisiert werden. Dessen 
Hauptzugang soll auf die projektierte WSB-Haltestelle Torfeld und das Fuss- und Velo-
wegsystem ausgerichtet werden.   
 
Zu den Verkaufsflächen gerechnet werden – gestützt auf die Definition des Baudeparte-
ments bezüglich Einkaufszentren1 – die in den beiden Botschaften zu den Volksabstim-
mungen vom 21. Oktober 2007 und 24. Februar 2008 beziehungsweise in den Einwohner-
ratsbotschaften vom 21. Mai und 19. November 2007 beabsichtigten 8000 m2 Einkaufsflä-
che (davon 3000 m2 für Quartierversorgung), 2000 m2 Sportverkauf sowie 1000 m2 Gast-
ronomie (Restauration). Dies ergibt die in der BNO festgehaltene Verkaufsfläche von 
11'000 m2, welche unterteilt wird in die Verkaufsflächenarten gemäss obgenannten Bot-
schaften. Da die Verkaufsfläche für den aperiodischen Bedarf auf maximal 5000 m2 be-
schränkt wird, soll für den Sportartikelverkauf und für die Gastronomie mit dem Begriff 
«rund» der notwendige Spielraum von ± 10 % geschaffen werden.  
 

                                                
1 Definition Einkaufszentren (Baudepartement des Kantons Aargau; Abteilung Raumplanung [2005]: «Einkaufszentren 

und Fachmärkte – Vollzugshilfe für die Richt- und Nutzungsplanung»; S. 5): "Einkaufszentren sind ein oder mehrere 
Verkaufsgeschäfte und/oder Dienstleistungsbetriebe wie Banken, Reisebüros und Restaurants, die in enger räumlicher 
Beziehung zueinander stehen. Sie bilden unter sich eine bauliche oder planerische Einheit, welche in der Regel eine ge-
meinsame Erschliessung und gemeinsame Parkplätze enthält". 



 5 
 

  I:\Daten\BESCHLUS\Er2009\E09-452.doc /V3.0 

 

Die im kantonalen Richtplan für das Einkaufszentrum festgelegte Nettoladenfläche2 von 
maximal 16'000 m2 wird deutlich unterschritten.  
 
Mit der Beschränkung der verkehrsintensiven Sport- und Freizeitnutzungen (Fitness, Well-
ness usf.) auf maximal 2000 m2 Bruttogeschossfläche ergibt sich Klarheit, welche verkehr-
lichen Auswirkungen durch publikumsintensive Nutzungen maximal zu erwarten sein wer-
den. 

 
§ Absatz 3 befasst sich mit den Zwischennutzungen. Als solche bezeichnet werden zeitlich 

befristete Nutzungen baulicher Anlagen, die häufig nicht rein ökonomisch orientierte Ü-
bergangsnutzungen für zur Zeit nicht genutzte Räume oder Flächen zu nicht marktüblichen 
Konditionen darstellen und nach dem Prinzip «Günstiger Raum gegen befristete Nutzung» 
funktionieren. Es entspricht dem öffentlichen Interesse, solche Zwischennutzungen zuzu-
lassen, ohne damit von den Absichten für die langfristig erwünschte Gebietsentwicklung 
abzuweichen oder Nachteile für die Umwelt in Kauf zu nehmen. Daher ist eine Bewilli-
gung angemessen, längstens jedoch auf 10 Jahre zu befristen. 

 
§ Absatz 4 legt die Gestaltungsplanpflicht fest (vgl. Gestaltungsplan Torfeld Süd in der Ak-

tenauflage). 
 
§ Absatz 5 regelt die Baudaten zu den Hochhäusern. Das bestehende Hochhaus «Rockwell 

Automation» an der Westspitze des Planungsperimeters ist 42.85 Meter hoch. Gemäss gel-
tendem Gestaltungsplan «Sprecher und Schuh» vom 28. März 1994 / 6. September 1995 
(welcher durch den Gestaltungsplan Torfeld Süd aufgehoben werden soll) könnte das 
Hochhaus auf eine Höhe von 58 Metern aufgestockt bzw. neu gebaut werden. Die nun vor-
gesehene Maximalhöhe von lediglich 50 Metern ist das Resultat von städtebaulichen Ana-
lysen anhand verschiedener Entwürfe sowie der Beurteilung namentlich der Sichtachsen 
und der Quartierverträglichkeit anlässlich einer Begehung mit Experten in Architektur und 
Städtebau. Das geplante Hochhaus im Osten des Perimeters soll 40 Meter hoch werden und 
das nebenstehende Stadion ergänzen, hingegen nicht dominieren. 

 
§ Absatz 6 legt die zu erhaltenden Gebäude fest. Grundlage für die Beurteilung der Kultur-

objekte ist das «Inventar Industriegebiet Torfeld Süd» vom April 2008. Darin werden fünf 
Gebäude bzw. Gebäudeteile als schützenswert und acht als erhaltenswert beurteilt. Ein 
kantonales Schutzinteresse besteht jedoch nicht. Es wurde in Absprache mit der kantonalen 
Denkmalpflege festgelegt, dass die schützenswerten Gebäude grundsätzlich zumindest in 
ihrer äusseren Form erhalten werden sollen. Eines dieser Gebäude, die Glühereihalle (vgl. 
Inventar, S. 62 ff.), befindet sich am Standort des geplanten Fussballstadions und kann da-
her – aus entgegenstehendem öffentlichem Interesse – nicht erhalten werden. Von der 
Aeschbach-Halle (Ofenschlosserei; vgl. Inventar, S. 75 ff.) soll der 1910 erbaute wertvolls-
te Gebäudeteil als Industriekulturobjekt erhalten bleiben. Im Einzelnen werden folgende 
Gebäude als erhaltenswert klassifiziert: 

 

                                                
2 Definition Nettoladenfläche (ebd., S. 6): "Der Begriff «Nettoladenfläche» wird dem im Anhang der Verordnung über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) verwendeten Begriff «Verkaufsfläche» gleichgesetzt. Zur Nettoladenfläche wer-
den alle dem Kunden zugänglichen Flächen (inkl. Lager mit Selbstbedienung, Treppen, Verkehrsflächen und Kunden-
WC) sowie Bedienungs-, Pult-, Gestell- und Auslageflächen gerechnet, dies unabhängig davon, ob sie überdacht sind    
oder nicht, oder ob sie zeitlich beschränkt nur dem saisonalen Verkauf dienen". 
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- Gebäude Nr. 951, Wohnhaus ohne An- und Nebenbauten an der 
Buchserstrasse 27 (vgl. Inventar, S. 155 ff.). Dieses Wohnhaus 
ist als einzige Baute des Gebiets Torfeld Süd im Schutz- und 
Entwicklungskonzept der Stadt Aarau aus dem Jahr 1990 als 
schützenswerte Einzelbaute inventarisiert. 

 
- Gebäude Nr. 1690, Montagehalle mit Kantine («Westbau») an 

Industriestrasse 28 (vgl. Inventar, S. 107 ff.). 

 
- Gebäude Nr. 1775, Schlosserei, Ofenschlosserei («Aeschbach-

Halle»), im Jahr 1910 erbauter, nordöstlicher Teil (ca. 36 m x 
32 m; vgl. Inventar, S. 75 ff.). 

 
- Gebäude Nr. 3556 («Testhaus»), im Jahr 1952 erbauter, südli-

cher Teil (vgl. Inventar, S. 114 ff.). 

 
 
§ Absatz 7 legt die Mindestfläche eines zusammenhängenden öffentlichen Grün- und Frei-

raums von 4500 m2 fest. Zwischen dem zu erhaltenden «Testhaus» und dem zu erhaltenden 
Wohnhaus Buchserstrasse 27 soll ein Park entstehen (vgl. Planungsbericht zum Gestal-
tungsplan, Ziff. 2.2 lit. b), welcher als Teil des dicht überbauten urbanen Raums zumindest 
5 % des gesamten Planungsgebiets Torfeld Süd umfassen sollte. Der öffentliche Grün- und 
Freiraum gilt als nicht anrechenbare Grundstücksfläche. 

 
§ Absatz 8 befasst sich mit den übrigen Baudaten: 

- Nutzungsdichte: Da die Nutzungsdichte in hohem Masse von der städtebaulichen Quali-
tät, der Grösse und Qualität der Grün- und Freiräume und auch von der Art der Nutzung 
abhängt, sollen die quantitativen Festlegungen in den Sondernutzungsvorschriften er-
folgen. Für den Stadionkomplex mit Fussballfeld und Zuschauertribünen eignen sich 
weder die Baumassenziffer noch die Ausnützungsziffer. Daher sollen für die Stadion-
baute Mantellinien festgelegt werden. Für industrielle und gemischte Nutzungen mit 
hoher Eignung für das Gewerbe stehen Baumassen im Vordergrund, weil deren Ge-
schosshöhen stark variieren und vielfach sogar wesentlich über drei Meter betragen. Für 
Bereiche mit hohem Wohnanteil wird hingegen die Ausnützungsziffer bevorzugt, um 
einerseits Hochparterre-Situationen zu ermöglichen und anderseits bezüglich Geschoss-
höhen die nötige Flexibilität offen zu halten. 

 
- Wohnanteil: Der Wohnanteil soll an ruhigen, für das Wohnen geeigneten Lagen hoch 

sein, damit eine möglichst gute Durchmischung zwischen Wohnen, Arbeiten, Freizeit 
und Einkaufen und dadurch kurze Wege entstehen. 
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- Geschosszahl: Auf Geschosszahlen wird zu Gunsten der Flexibilität und einer Gebäude- 
und Firsthöhenbeschränkung verzichtet. Wichtig sind die Volumetrie der Bauten und 
die räumliche Definition des Strassenraums. 

 
- Gebäude- und Firsthöhe: Die maximalen Gebäude- und Firsthöhen sollen grundsätzlich 

20 Meter betragen (einschliesslich Attikageschosse) und sind mittels städtebaulicher 
Studien in der Sondernutzungsplanung zu differenzieren. 

 
- Geschlossene Bauweise: Weil die Grenz- und Gebäudeabstände von Mehrfamilienhäu-

sern gemäss § 47 BauG nicht durch schriftliche Vereinbarung verkürzt oder aufgehoben 
werden können, wird in der BNO geschlossene Bauweise direkt zugelassen. Die ge-
schlossene Bauweise ermöglicht damit das Zusammenbauen mehrerer Bauten über Par-
zellengrenzen hinweg zu langen, städtebaulich und aus Lärmschutzgründen erwünsch-
ten Baukörpern. Hingegen wird auf die Wohnhygiene geachtet, indem Wohnungen 
möglichst auf mehrere Seiten ausgerichtet sein sollen. 

 
- Baulinien: Bei Strassen am Rande des Gestaltungsplanperimeters gelten die gesetzli-

chen Strassenabstände oder es sind Baulinien festzulegen. Innerhalb des Planungsge-
biets soll bei einem möglichst dichten Fuss- und Velowegnetz ein möglichst hoher ge-
stalterischer Spielraum entstehen, so dass gegenüber diesen öffentlichen Verkehrsflä-
chen eine Abstandsunterschreitung zulässig sein soll. 

 
- Grünflächenziffer: Die Grünflächenziffer sichert angemessene, bepflanzte und nicht 

versiegelte Flächen sowie ökologisch wertvolle Freiflächen. Eine Grünflächenziffer ist 
realisierbar, wenn extensiv begrünte Flachdächer zu 50 % anrechenbar sind. 

 
§ Absatz 9 regelt die Umsetzung von umweltrechtlichen Massnahmen, welche unter Beach-

tung von § 3 Abs. 2 ABauV notwendig sind. So soll namentlich die Verpflichtung zur 
Doppelnutzung von Parkplätzen für Veranstaltungen im Stadion dazu beitragen, dass ein 
nachhaltiger Stadionbetrieb ermöglicht werden kann. 

 
§ Absatz 10 hält die Nichtzulässigkeit von Arealüberbauungen fest. Die auf Basis der BNO 

und städtebaulicher Studien in der Sondernutzungsplanung auszugestaltenden Bestimmun-
gen sollen als abschliessende Interessenabwägung gelten und keine Anwendung von Son-
derregelungen im Rahmen von Arealüberbauung wie beispielsweise eine zusätzlich höhere 
Dichte mehr zulassen. 

 
§ Absatz 11 befasst sich mit der Lärm-Empfindlichkeitsstufe. Die gewählte Empfindlich-

keitsstufe ES III entspricht einer gemischten Nutzung gemäss Lärmschutz-Verordnung 
(LSV). Eine ES II ist auch für den Perimeterbereich Süd, wo vor allem Wohnen vorgese-
hen ist, nicht geeignet, weil die hohen Lärmbelastungen der Buchserstrasse der künftigen 
Projektierung allzu hohe Anforderungen auferlegen würden und weil auch dieser Perime-
terbereich voraussichtlich gemischt genutzt werden wird. Mit der Zuweisung zur ES III ist 
auch eine allfällige Frage der Aufstufung an den lärmbelasteten Strassen und Bahnlinien 
bereits beantwortet. Eine ES IV wurde ausgeschlossen, weil in Aarau auch die Industriezo-
nen der ES III zugewiesen sind, Aarau kennt keine ES IV. 
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§ Absatz 12 schafft die rechtliche Grundlage für den Ausgleich von Planungsvorteilen. Mit 
notarieller Beurkundung vom 8. Juni 2009 haben – mit Ausnahme der Eigentümerinnen 
und Eigentümer von sehr kleinen Landflächen – alle Eigentümerinnen bzw. Kaufberechtig-
ten mit der Einwohnergemeinde Aarau einen öffentlichrechtlichen Vertrag betreffend Pla-
nungsausgleich für das Gebiet Torfeld Süd vereinbart, nämlich: HRS Real Estate AG, 
Frauenfeld; Mobimo AG, Luzern sowie Implenia Development AG, Dietlikon. Damit ist 
das Vertragswerk vor der öffentlichen Auflage zustande gekommen. Aus nachfolgender 
Tabelle ist ersichtlich, dass unter den vier genannten Vertragspartnern HRS rund 31%, 
Mobimo rund 34 % und Implenia rund 4 % der Aufwendungen für Infrastrukturobjekte 
übernehmen, während für die Stadt knapp 31 % der zu leistenden Beiträge verbleiben. 

 

 
Zusammenstellung des Planungsausgleichs gemäss öffentlichrechtlichem Vertrag vom 5. Juni 2009 (zugehörige 
Karte: siehe Abb. 5) 
 
 
Die in der Tabelle und in Abb. 5 aufgeführten Infrastrukturobjekte beziehungsweise deren 
Kosten sind im Politikplan 2009 – 2013 berücksichtigt. 
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Abb. 5: Karte zu Infrastrukturobjekten des Planungsausgleichs gemäss öffentlichrechtlichem Vertrag vom 

5. Juni 2009 (Legende: siehe Tabelle) 
 
 
4. Einsprachen 
 
Gegen die Spezialzone Torfeld Süd mit neuem § 30ter BNO sind elf Einsprachen eingegangen. 
Zum Gestaltungsplan, welcher gleichzeitig mit der allgemeinen Nutzungsplanung öffentlich 
aufgelegt worden war, sind 13 Einsprachen eingegangen und zum ebenfalls öffentlich aufge-
legten Baugesuch sind 19 Einsprachen erhoben worden. Zwischen dem 19. August und 
11. September 2009 sind elf Einigungsverhandlungen durchgeführt worden. Eine Partei hat 
auf eine Verhandlung verzichtet. 
 
Anlässlich dieser Verhandlungen wurde den Einsprechern jeweils dargelegt, dass 
- die drei Vorlagen hierarchisch gestaffelt behandelt werden müssen, 
- demzufolge die Einsprachen gegen das Baugesuch vorerst zurückgestellt würden, 
- an der Verhandlung nur über die Einsprachen gegen die Nutzungsplanung (allgemeine 

Nutzungsplanung und Gestaltungsplan) verhandelt werde, 
- die Entscheide gegen die allgemeine Nutzungsplanung jedoch vorgezogen gefällt würden, 

da deren Teilrevision dem Einwohnerrat zum Beschluss vorgelegt werde und jener die wei-
teren Entscheide beeinflussen könnte. 
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4.1 Begehren zur allgemeinen Nutzungsplanung 
Es geht in den Einsprachen zur allgemeinen Nutzungsplanung im Wesentlichen um folgende 
Begehren (chronologisch aufgelistet, gemäss Systematik von § 30ter BNO): 
 
§ Absatz 1: Ausdrückliches Verbot der Verkaufsnutzung, bei eventuellem Zulassen von Ein-

kaufen für die Quartierversorgung. 
§ Absatz 2 lit. a: Beschränkung der Stadionnutzung auf Fussballsport. 
§ Absatz 2 lit. b: Nicht den einzelnen Betrieben direkt zugeordnete Verkaufsflächen (bzw. 

Malls) vollumfänglich der Gesamtverkaufsfläche anrechnen (u.a. VCS); Ausschluss von 
Verkaufsflächen ausserhalb des Einkaufszentrums. 

§ Absatz 2 lit. c: Beschränkung der verkehrsintensiven Sport- und Freizeitnutzungen (z.B. 
Fitness/Wellness) im Ostbereich des Planungsgebiets (VCS). 

§ Absatz 2 letzter Satz: Keine Verkaufsnutzungsbeschränkung für zu erhaltende Aeschbach-
Halle. 

§ Absatz 3: Umweltrechtliche Beschränkungen auch für Zwischennutzungen vorsehen 
(VCS). 

§ Absatz 3: Abbruch der als schützens- und erhaltenswert inventarisierten Gebäude erst zu-
lassen, wenn rechtskräftige, den Abbruch bedingende Baubewilligungen vorliegen. 

§ Absatz 5: Reduktion der Baumasse für das Hochhaus in der Westspitze. 
§ Absatz 6 lit. c: Erhalt der ganzen als schützenswert inventarisierten Aeschbach-Halle, nicht 

nur des nordöstlichen Teils. 
§ Absatz 6: Abbruch des zu erhaltenden Teils des Testhauses nicht zulassen; Erhalt auch der 

als schützenswert inventarisierten Glüherei-Halle; Erhalt aller als erhaltenswert inventari-
sierten Gebäude, welche nicht direkt unter dem geplanten Stadion liegen. 

§ Absatz 8 lit. d: Herabsetzung der Gebäudehöhe auf 16 Meter, eventuell wenigstens für jene 
Bereiche, welche im südöstlichen Bereich des Planungsgebiets direkt an der verlängerten 
Unteren Torfeldstrasse und an der Florastrasse liegen. 

§ Absatz 8 lit. e: Regelung der Grenz- und Gebäudeabstände. 
§ Absatz 11: Auflagen betreffend Reduktion der Lärmemissionen infolge Stadionbetrieb. 
§ Sperren oder Nutzungsbeschränkung von Strassen; Regelung der Parkierung für Stadion-

besucher, keine Wildparkiererei, kein Vandalismus. 
 
4.2 Verhandlungsergebnis 
Eine Einsprache zur allgemeinen Nutzungsplanung wurde zurückgezogen, da sie sich mate-
riell gegen den Gestaltungsplan richtete. Zudem wurde ein Antrag nach erfolgter Darlegung 
der städtischen Praxis in der Rechtsanwendung im Baubewilligungsverfahren zurückgezogen. 
 
Mit dem Vertreter des Gemeinderats Buchs wurde vereinbart, dass im Rahmen des Gestal-
tungsplanverfahrens eine gemeinsame Absichtserklärung der Exekutiven von Aarau und 
Buchs für den Erlass von Verkehrsbeschränkungsmassnahmen zugunsten des angrenzenden 
Buchser Quartiers erarbeitet werde. Konkret geht es um eine Unterbrechung der Unteren Tor-
feldstrasse an der Gemeindegrenze, um Schleichverkehr zu verhindern. 
 
Im Weiteren wurden Anträge des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) im Sinne der Verhand-
lung modifiziert (vgl. nachstehende Ziff. 4.3). 
 
Bei acht Einsprachen kam weder eine Einigung noch eine Antragsänderung oder eine Verein-
barung zustande. 
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4.3 Einspracheentscheide des Stadtrats im Überblick 
An seiner Sitzung vom 9. November 2009 hat der Stadtrat die Einsprachen zur Änderung des 
Zonenplans und zum § 30ter BNO wie folgt behandelt: 
 
Ganz oder teilweise gutgeheissen worden sind jene zwei Einsprachen, die den «Städtebauli-
chen Leitlinien für das Gebiet Torfeld Süd» (vgl. Planungsbericht zum Gestaltungsplan, Ziff. 
2.2 in der Aktenauflage) nicht widersprechen und zu Änderungen von § 30ter BNO führen, die 
als recht- und zweckmässig beurteilt werden. Zur Einsprache des VCS ist zu bemerken, dass 
jener anlässlich der Einspracheverhandlung seine Anträge derart modifiziert hatte (vgl. voran-
gehende Ziff. 4.1), dass ihm die stadträtliche Delegation deren Gutheissung in Aussicht hat 
stellen können. Dies hat nun zu einer vollumfänglichen Gutheissung der modifizierten Anträ-
ge geführt, so dass der VCS keine Beschwerde gegen die Nutzungsplanung mehr führen kann, 
falls der Einwohnerrat keine entgegenstehende Beschlüsse fasst. 
 
Nicht eingetreten wurde auf eine Einsprache aus dem Gönhardquartier, weil weder eine Sicht-
möglichkeit noch eine unmittelbare Zufahrtsstrasse zum Gebiet Torfeld Süd besteht. Damit ist 
die Betroffenheit nicht in höherem Masse ausgewiesen, als jene der Allgemeinheit. Ebenfalls 
nicht eingetreten wurde auf eine Einsprache, die zwar ausdrücklich gegen die allgemeine Nut-
zungsplanung gerichtet war, jedoch beim besten Willen nicht als solche qualifiziert werden 
konnte. 
 
Abgeschrieben wurde eine Einsprache zur allgemeinen Nutzungsplanung, welche zurückge-
zogen worden war. 
 
Abgewiesen worden sind zwei im Wesentlichen gegen das Einkaufszentrum und seine ver-
kehrlichen Auswirkungen gerichtete Einsprachen, welche im Widerspruch stehen zum Ent-
scheid des Grossen Rates bezüglich der Richtplanfestlegungen im Gebiet Torfeld Süd (vgl. 
Planungsbericht in Aktenauflage) sowie zu den Referendumsabstimmungen vom 21. Oktober 
2007 (über den Planungskredit) und vom 24. Februar 2008 (über den Beteiligungskredit). Ein 
Einkaufszentrum ist zur Querfinanzierung des Stadions unumgänglich. 
 
Ebenfalls abgewiesen beziehungsweise dem Gestaltungsplanverfahren überwiesen worden ist 
eine Einsprache, welche nicht Gegenstand des allgemeinen Nutzungsplanverfahrens ist. 
 
Zudem sind zwei Einsprachen abgewiesen worden, welche einer gesetzlichen Grundlage ent-
behren und im Ermessenspielraum der Stadt Aarau liegen. Da im Gebiet Torfeld Süd der Re-
gierungsrat kein Gebäude unter kantonalen Denkmalschutz gestellt hat und das Gebiet auch 
im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) keine spezifische Bedeutung 
aufweist, verbleibt der Stadt die umfassende Kompetenz bezüglich Denkmal- und Ortsbild-
schutzmassnahmen. Gestützt auf das Inventar eines ausgewiesenen Fachmannes sind – mit 
Ausnahme der direkt unter dem geplanten Stadion befindlichen «Glüherei-Halle» (vgl. Inven-
tar in Aktenauflage) – alle als schützenswert eingestuften Gebäude als zu erhaltende Gebäude 
festgelegt worden. 
 
Abgewiesen worden ist schliesslich auch eine Einsprache, welche die gebotene Flexiblität 
bezüglich der Gebäude- und Grenzabstandsvorschriften nicht mehr gewahrt hätte. Gemäss 
Legalitätsprinzip ist es zulässig, konkrete Abstandsvorschriften im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens festzusetzen, wobei der Wohnhygiene jedenfalls besondere Beachtung 
beizumessen sein wird. 
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5. Gestaltungsplan 
 
Der in der Beschlussfassungskompetenz des Stadtrates liegende Gestaltungsplan legt die 
Grundzüge der Nutzungsverteilung, der Bebauung und der Freiräume sowie die Erschliessung 
fest und sichert die Koordination. Der Stadtrat orientiert den Einwohnerrat hiermit über den 
öffentlich aufgelegten Gestaltungsplan Torfeld Süd. 
 
Die Ziele und die in §30ter BNO festgehaltenen Vorgaben werden im Wesentlichen wie folgt 
umgesetzt: 
§ Keine Tabula-rasa-Lösung: Die künftige Bebauung soll sowohl auf zu erhaltende Gebäude 

gemäss § 30ter Abs. 6 BNO wie auch auf die bisherige Baustruktur gemäss Abb. 6 Rück-
sicht nehmen. 

§ Nutzungen: Die möglichen Nutzungen der einzelnen Baufelder (vgl. Abb. 8) ergeben sich 
aus der Vorgabe bezüglich der Platzierung des Stadions mit Mantelnutzungen (vgl. 
Abb. 2), den bestehenden industriellen Nutzungen von «Rockwell Automation» und den 
vorhandenen Lärmbelastungen. 

§ Gebäudehöhen: Entlang der lärmbelasteten Verkehrsachsen (Gleise, Industrie- und Buchs-
erstrasse) sollen vor Lärmimmissionen schützende, relativ hohe Gebäudehöhen gemäss 
§ 30ter Abs. 5 und Abs. 9 BNO zugelassen werden. Im südlichen Bereich des Planungsge-
bietes soll mit der gegenüber § 30ter Abs. 8 lit. d BNO tiefer angesetzten maximalen Ge-
bäudehöhe eine bestmögliche Einordnung bezüglich der benachbarten Wohnquartiere er-
folgen. 

 

 
Abb. 6: Industrielle Baustruktur und Bebauungsstudie Torfeld Süd (2007) 
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Abb. 7: Testplanung Torfeld Süd (2008) 
 

 
Abb. 8: Baufelder und Nutzungen gemäss Gestaltungsplan Torfeld Süd (2009) 
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§ Wohnanteile / bauliche Dichte: Da im Gebiet Torfeld Süd – neben den übrigen Nutzungen 
– möglichst viel Wohnraum geschaffen werden soll, werden in ganz oder teilweise eher 
ruhigeren Bereichen (Baufelder 2, 4 und 8) möglichst hohe Wohnanteile festgehalten. 
Gleichzeitig wird in Baufeldern mit Wohnanteilen die bauliche Dichte so festgelegt, dass 
eine hohe Wohnqualität erreicht werden kann. 

§ Grünsystem: Im Zentrum des Grünsystems steht der als Fortsetzung der Nordallee konzi-
pierte öffentliche Grün- und Freiraum (vgl. Abb. 4). Im Weiteren wird das System ergänzt 
durch Umgebungsbereiche, Baumgruppen und Baumreihen. In den Baufeldern 2 und 4 ist 
zudem eine Grünflächenziffer festgelegt. 

§ Plätze: Dem öffentlichen Raum wird besondere Beachtung geschenkt, indem mittels ent-
sprechenden Baulinien der Verkehrsknoten Gais zu einem auch für Fussgängerinnen und 
Fussgänger attraktiven städtischen Platz gestaltet werden soll (vgl. Abb. 3). Ebenso soll 
zwischen dem geplanten Stadion und der WSB-Haltestelle Torfeld eine grosszügige Platz-
situation entstehen. 

§ Erschliessung: Zur Verbesserung der Erreichbarkeit und zur Vernetzung des Gebiets Tor-
feld Süd mit anderen Stadtteilen und den Nachbargemeinden werden sowohl die Strassen 
ausgebaut und neu gestaltet als auch die Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs und für 
den Fuss- und Veloverkehr massiv verbessert. 

§ Energie: Besondere Beachtung geschenkt wird der nachhaltigen Bauweise: so sollen einer-
seits gemeinsame Energieversorgungsanlagen und möglichst erneuerbare und umwelt-
freundliche Energieträger eingesetzt werden, anderseits ist im Minimum der Minergie-
Standard – sofern technisch und wirtschaftlich zumutbar – der ECO-Standard oder der P-
ECO-Standard nachzuweisen. 

 
 
6. Weiteres Vorgehen 
 
Der weitere Verfahrensablauf zur allgemeinen Nutzungsplanung ist wie folgt vorgesehen: 
14. Dezember 2009: Beschluss des Einwohnerrats über die allgemeine Nutzungsplanung 

Torfeld Süd. 
21. Dezember 2009: Publikation des Einwohnerratsbeschlusses, 30-tägige Referendums-

frist. 
 
Sofern das Referendum nicht ergriffen wird, könnten Ende Januar 2010 der Einwohnerratsbe-
schluss sowie die an der BNO erfolgten Änderungen publiziert werden. Ab diesem Zeitpunkt 
sind bisherige Einsprecherinnen und Einsprecher sowie die von den BNO-Änderungen Be-
troffenen legitimiert zu einer Beschwerde beim Regierungsrat. 
 
 
7. Schlussbemerkungen 
 
Mit der Umzonung der heutigen Industriezone in die «Spezialzone Torfeld Süd» entstehen die 
Voraussetzungen für die Siedlungserneuerung und -aufwertung eines zentral gelegenen, seit 
Jahren stark unternutzten Stadtteils. Ebenso wird die gesetzliche Grundlage geschaffen für die 
Realisierung eines den heutigen Anforderungen genügenden Stadions. Der Einwohnerrat und 
die Stimmbevölkerung haben bereits dem Planungskredit sowie dem Erwerb des Miteigen-
tumsanteils am Stadion und der Sicherung von sportlichen Mantelnutzungen deutlich zuge-
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stimmt. Bei der Umzonung geht es nun um den Vollzug dieser Entscheide in bestmöglicher 
Art: So werden unter anderem über 300 zusätzliche Wohnungen sowie gegen 600 weitere 
Arbeitsplätze entstehen. Aus der heutigen Industriebrache kann damit ein urbanes Quartier 
mit hohen Qualitäten sowohl bezüglich der Grünräume und der Siedlungsgestaltung als auch 
bezüglich der Erschliessung und des nachhaltigen Bauens entstehen. 
 
 
Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt 
 
A n t r a g :  
Der Einwohnerrat möge die Zonenplanänderung «Spezialzone Torfeld Süd» mit § 30ter BNO 
beschliessen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
IM  NAMEN  DES  STADTRATES 
Der Stadtammann Der Stadtschreiber 
Dr. Marcel Guignard Dr. Martin Gossweiler 
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